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Zur Person 

Rainer Feldmann

●Bauingenieur und Zimmermann

●Seit 2002 externer Sachverständiger der KfW
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●Fachreferent zum Thema Energieeffizienz im Wohnungsbau
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Energieeinsparung im Gebäudebereich –
Instrumente des Bundes
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Energieeinsparung im Gebäudebereich –
Instrumente des Bundes
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Neubau Gebäudebestand

Energieeffizient Bauen Energieeffizient Sanieren

Altersgerecht Umbauen Barriere-
reduzierung

Bundes-
programme

KfW-
Programme

Förderprogramme 
sind kombinierbar

Wohneigentums-
bildung

Energieeffizienz und Demografie sind zentrale 
Förderthemen - Überblick wohnwirtschaftliche KfW-Förderprogramme

Kredit

Kredit / Zuschuss

Kredit / Zuschuss

Kredit

Ergänzungskredit

Kredit

Energieeffizienz

KfW-Wohneigentumsprogramm
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1. Förderbedingung für die Wohnimmobilie

2. Formale Fehler und keine fristgerecht Antragstellung

4. Fehlerhafte Nachweisführung bei Effizienzhausanträgen

3. Nicht eingehaltene Fördervorraussetzung bei Einzelmaßnahmen

5. Mängel und Änderungen während der Umsetzung 

Stolpersteine im Rahmen der KfW-Förderung
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QUALITÄTSSICHERUNG     
     

     
     

 

im Rahmen der 

EFFIZIENZHAUSFÖRDERUNG!



2. Februar 2018KfW-Update9

● Stichprobenkontrollen werden 
ausgebaut

● Kontrollen bei Antragstellung, nach 
Zusage und nach Fertigstellung

● geprüft werden u.a.
- Online-Bestätigungen
- Berechnungsunterlagen
- Planung und Baubegleitung
- Gebäude vor-Ort

● Verfehlen der Förderzwecke führt zu 
Anpassungen der Zusagen bzw. 
Kündigung 

21

Das Schwerpunktthema seit 2014
Ausbau der Qualitätssicherung
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KfW-Qualitätssicherung in den EBS-Programmen
Instrumente während des gesamten Bauprozesses

Vorhabensplanung
Antragstellung und 

Zusage
Umsetzung

Vorhabens-
abschluss

Expertenliste
Anforderungen für Eintragung und Verlängerung

Programminhalte
Technische Mindestanforderungen, Technische FAQ

Unterstützung bei Planung und Beratung
Infocenter, Arbeitshilfen, KfW-Akademien, Online-Seminare

EBS-Prüftool
Plausibilisierung energ. Kennwerte

Energetische Baubegleitung
Seit 2016: auch Neubau gefördert

Vor-Ort-Kontrolle

Stichprobenkontrolle 2
Rechnungen, Nachweise 

Stichprobenkontrolle 1
Energetische Berechnung 

Die KfW versteht die Qualitätssicherung als 
ganzheitlichen Prozess und langfristige Aufgabe.
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Vorhabensplanung
Antragstellung und 

Zusage
Umsetzung

Vorhabens-
abschluss
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Multiplikatorenrundschreiben vom 22. Januar 2018
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Grundsätzlich gilt:

Der Sachverständige hat beim Neubau oder der Sanierung eines        

KfW-Effizienzhauses oder bei Einzelmaßnahmen Mindestleistungen

im Rahmen einer energetischen Fachplanung und Begleitung der 

Baumaßnahme zu erbringen und deren programmgemäße 

Umsetzung zu bestätigen.

Werden Teilleistungen durch Dritte (z. B. Fachplaner oder 

bauüberwachender Architekt) erbracht, sind diese vom 

Sachverständigen im Rahmen seiner Gesamtverantwortung                   

zu überprüfen.

Die notwendigen Leistungen des Sachverständingen sind in den 

technischen Mindestanforderungen (TMA) beschrieben

Erforderliche Leistungen des Sachverständigen 
Fachplanung/Konzeptionierung Einzelmaßnahmen (Programm 152) - 1
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Leistungsumfang und Angebot                                     
Abhängig vom Auftraggeber und seiner Erwartungshaltung

Architektenhaus Handwerkerumsetzung Selbstbaustelle

Mietprofi Amateurvermieter
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Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss
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Erläuterungen zu den Vorgaben der TMA

• Klarstellung von bereits grundsätzlich notwendigen Leistungen des 
Sachverständigen 

• Zielstellung ist die Einhaltung der energetischen Anforderungen an 
KfW-Effizienzhäuser und Einzelmaßnahmen 

• Keine Anforderungen an darüber hinausgehende Leistungen wie 
Objektplanung/Objektüberwachung

• Leistungen können auch durch Dritte erbracht werden. Der 
Sachverständige muss diese Leistungen prüfen und anerkennen.

• Leistung des Sachverständigen und anderen unabhängigen Planern 
kann im Programm 431 „Zuschuss Baubegleitung“ gefördert werden. 

Wichtig ist eine begründete, dem Vorhaben angemessene und für 
Dritte nachvollziehbare Arbeitsweise
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Erforderliche Leistungen des Sachverständigen               
im Rahmen des Effizienzhausantrages
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TMA: „Entwicklung und planerische Umsetzung eines energetischen 
Gesamtkonzepts für den baulichen Wärmeschutz und die 

energetische Anlagentechnik sowie Durchführung  der 
Effizienzhausberechnung (Ausnahme: Umsetzung eines KfW-
Effizienzhauses 55 nach Referenzwerten); ggf. Beratung zu 

Umsetzungsmöglichkeiten“

Erläuterungen zum Förderhöchstbetrag und den förderfähige Maßnahmen

Wärmeschutzmaßnahmen festlegen und Jahresprimärenergiebilanz erstellen

Technische Mindestanforderungen berücksichtigen ( QP , H´T , U-Werte)

Die Leistungen des Energieeffizienz-Experten           
im Detail
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Energieeffizient Bauen und Sanieren 
Förderfähige wohnwirtschaftliche Immobilien

Alten-, Wohn- und
Pflegeheime *

wohnwirtsch. Teil von 
Nichtwohngebäuden

Eigentumswohnungen

Ein- und
Mehrfamilienhäuser

Umwidmung von 
Beheizten und unbeheizten Nichtwohngebäuden

Fördervoraussetzung für „Energieeffizient Sanieren“:
Bauantrag/Bauanzeige vor dem 31.01.2002

KfW-Effizienzhaus Neubau 
(Programm 153)

KfW-Effizienzhaus Sanierung
(Programm 151 / 430)

Einzelmaßnahmen / Pakete
(Programm 152 / 430)
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50 TEUR
je Wohneinheit

Energieeffizient Sanieren: KfW-Effizienzhaus-Standards
Förderstufen seit 01.04.2016

KfW-Effizienzhaus 100 

100 TEUR
je Wohneinheit

KfW-Effizienzhaus 85

KfW-Effizienzhaus 70 

KfW-Effizienzhaus Denkmal

KfW-Effizienzhaus 55 

Förderhöchst-
betrag

KfW-Förderstandards

KfW-Effizienzhaus 115

Maßnahmenpakete

Einzelmaßnahmen

Investitions-
zuschuss

15 %

15 %

17,5 %

15 %

10 %

25 %

20 %

30 %

Alternative für private Eigentümer und 
Wohnungseigentümergemeinschaften*  Stand 01.02.2018 bei allen Laufzeitvarianten

Zinssatz Tilgungs-
zuschuss

22,5 %

17,5 %

0,75 %
p.a. 

effektiv *
+

27,5 %

Förderkredit

12,5 %

12,5 %

15 %

12,5 %

7,5 %
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Ausgangssituation vor Sanierung

= bestehende thermische Hülle 
(umschließt die vorhandenen 
beheizten Räume)*

- Dachschrägen ungedämmt

- Keine Keller-/Perimeterdämmung

- Dach- und Kellerräume unbeheizt

⃰ Mit Wärmedämmung: 
Der Verlauf der Dämmschicht bestimmt die thermische Hülle

Ohne Wärmedämmung: 
Die Umschließungsflächen der beheizten Räume bestimmen die 
thermische Hülle. Beheizte Räume werden durch dauerhaft und fest 
installierte Heizungsanlagen sowie ggf. über Raumverbund beheizt.

Der Sachverständige/Energieberater ermittelt den Verlauf der 
thermischen Hülle im Rahmen seiner Tätigkeit.

WE 2

WE 1

WE 2
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Nach Sanierung: Variante 3
Gebäude nicht verändert

Maßnahmen:

- Im Rahmen der energetischen Sanierung 
Schaffung neuer beheizter Räume zur 
Wohnnutzung (= Wohnfläche) durch Dach- und 
Kellerausbau

Aufteilung der Wohneinheiten:

- Zusammenlegung der ursprünglichen WE

- Neue WE in Dach und Keller

WE 2

WE 1

WE 3

WE 2

Förderung:

- 1 WE in EES (WE 1)

- 2 WE in EEB (WE 2,3)

Effizienzhausnachweis:

- Gesamtgebäude, nur ein EH-Standard möglich 

- 3 Getrennte Nachweise (WE1; WE2; WE3), 
unterschiedliche EH-Niveaus möglich

= neue thermische Hülle= neue thermische Hülle
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Nach Sanierung: Variante 4
Gebäude nicht verändert

Maßnahmen:

- Im Rahmen der energetischen Sanierung 
Schaffung neuer beheizter Räume zur 
Wohnnutzung (= Wohnfläche) durch Dach- und 
Kellerausbau

Förderung:

- 3 WE in EES (WE 1, 2, 3)

Aufteilung der Wohneinheiten:

- Grundrissänderung neuer Zuschnitt

- Neuer Wohnraum nutzt bestehende Wohnfläche 
für neue Wohneinheit

WE 2

WE 1

WE 3

= neue thermische Hülle= neue thermische Hülle

Effizienzhausnachweis:

- Gesamtgebäude, nur ein EH-Standard möglich 
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Nach Sanierung: Variante 6
Änderung der Gebäudegeometrie durch Anbau

1

Maßnahmen:

- Im Rahmen der energetischen Sanierung 

Schaffung neuer beheizter Räume zur 

Wohnnutzung (= Wohnfläche) durch 

Dachausbau und neuem Anbau

Förderung:

- 2 WE in EES (WE 1,2)

- 2 WE in EEB (WE 3,4)

Aufteilung der Wohneinheiten:

- Neugeschaffene Wohnflächen werden jeweils 

zu neuen WE

- vorhandenen WE unverändert

WE 4

WE 1

WE 2

WE 3

Effizienzhausnachweis:

- Gesamtgebäude, nur ein EH-Standard möglich 

- 3 Getrennte Nachweise (WE1+WE2; WE3; 
WE4), unterschiedliche EH-Niveaus möglich

= neue thermische Hülle= neue thermische Hülle
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Nach Sanierung: Variante 7
Änderung der Gebäudegeometrie durch Anbau

1

Maßnahmen:

- Im Rahmen der energetischen Sanierung 

Schaffung neuer beheizter Räume zur 

Wohnnutzung (= Wohnfläche) durch 

Dachausbau und neuem Anbau

Förderung:

- 3 WE in EES (WE 1, 2, 4)

- 1 WE in EEB (WE 3)

WE 4

WE 1

WE 2

WE 3

Effizienzhausnachweis:

- Gesamtgebäude, nur ein EH-Standard möglich 

- 2 Getrennte Nachweise (WE1+WE2+WE4; 
WE3), unterschiedliche EH-Niveaus möglich

Aufteilung der Wohneinheiten:

- Neugeschaffene Wohnflächen wird zur neuen WE 3 

- vorhandenen WE 1 unverändert

- WE 2 mit neuem Zuschnitt

- WE 4 als Erweiterung von bestehenden Wohnraum

= neue thermische Hülle= neue thermische Hülle
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Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss

TMA konkret:

Planung zur Minimierung von Wärmebrücken und zur 
Gebäudeluftdichtheit erbringen

Unter der "Planung zur Minimierung von Wärmebrücken (Wärme-

brückenkonzept)" ist zu verstehen, dass der Sachverständige bei der 

Konzeptionierung eines KfW-Effizienzhauses, den für das jeweilige 

Gebäude und für den jeweils angestrebten Effizienzhausstandard 

geeigneten Ansatz bestimmt und die entsprechenden Nachweise führt. 
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TMA 2018 konkret:

Das Konzept zur Minimierung von Wärmebrücken und zur 
Gebäudeluftdichtheit erstellen

Unter der "Planung zur Minimierung von Wärmebrücken (Wärme-

brückenkonzept)" ist zu verstehen, dass der Sachverständige bei der 

Konzeptionierung eines KfW-Effizienzhauses, den für das jeweilige 

Gebäude und für den jeweils angestrebten Effizienzhausstandard 

geeigneten Ansatz bestimmt und die entsprechenden Nachweise führt. 

2. Februar 2018KfW-Update34

Wärmebrückenberücksichtigung beim                                   
KfW-Effizienzhausnachweis Berechnungsansätze

ΔUWB = 0,05 W/m²K

2.            
Gleichwertigkeitsnachweis

Individuell, i. d. R.                       
ΔUWB < 0,05 W/m²K

3.                                       
Detaillierte Berechnung

ΔUWB = 0,1 W/m²K

1.                       
Pauschalansatz

ΔUWB = 0,05 W/m²K + X

4. Erweiteter 
Gleichwertigkeitsnachweis

ΔUWB = 0,05 W/m²K - X

5.                                                  
KfW-Kurzverfahren

EnEV

KfW
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Wärmebrücken
Nachweismethoden und Änderungen im neuen Beiblatt 2 DIN 4108

Pauschale Wärmebrückenzuschläge (DIN V 18599-2:2016-10)
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Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss

Unter der "Planung zur Gebäudeluftdichtheit (Luftdichtheits-

konzept)" ist zu verstehen, dass der Sachverständige 

mindestens Hinweise zur Umsetzung von bestimmten 

Konstruktionsprinzipien gibt (z. B. nach DIN V 4108-7).

TMA 2018 konkret:

Das Konzept zur Minimierung von Wärmebrücken und zur 
Gebäudeluftdichtheit erstellen
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Luftdichtheitskonzept

Die Aufgabe des Energieeffizienz-Experten

Grobprojektierung

=

37

Detailplanung

+ Konkrete Aufgabe des EEE 

im Rahmen der T
MA zur B

zA
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Luftdichtheitskonzept
Hilfestellung durch Herstellerdetails
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Erforderliche Leistungen des Sachverständigen 
Effizienzhausantrag (Programm 151/153) - 1

Hilfestellung zum Luftdichtheitskonzept

2. Februar 2018KfW-Update

Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss
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Erforderliche Leistungen des Sachverständigen 
Effizienzhausantrag (Programm 151/153) - 1

• Entwicklung eines energetischen Konzeptes (ggf. Beratung zu 
Umsetzungsmöglichkeiten)

• Planung zur Minimierung von Wärmebrücken und zur 
Gebäudeluftdichtheit erbringen.

• Die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen prüfen.                      
Die Veranlassung der Umsetzung lüftungstechnischer Maßnahmen 
verantwortet der Bauherr.

• Bei der Aufstellung der förderfähigen Kosten zur Antragstellung 
mitwirken.

• Bei Ausschreibung bzw. Angebotseinholung mitwirken sowie die 
Angebote auf Übereinstimmung mit Umfang und Qualität der geplanten 
energetischen Maßnahmen prüfen.

• Mindestens eine Baustellenbegehung zur Überprüfung der energetisch 
relevanten Maßnahmen.

2. Februar 2018KfW-Update

Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss
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1 Einzelmaßnahmen (152/430)

1.1 Dämmung der Gebäudehülle, Austausch und Ertüchtigung von Fenstern und Außentüren 

- Bauteilanforderungen

• Für Gebäude ist der hydraulische Abgleich durchzuführen, wenn mit den nachfolgend 

aufgeführten Dämmmaßnahmen (transparente und opake Bauteile) mehr als 50 % der 

wärmeübertragenden Umfassungsfläche wärmeschutztechnisch verbessert werden. 

• Die Durchführung ist auf dem aktuellen Bestätigungsformular des VdZ - Forum für 

Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e. V. (www.intelligent-heizen.info/broschueren) 

nach Verfahren A  nachzuweisen und die Dokumentation ist  aufzubewahren.          

Der Nachweis nach Verfahren B ist zulässig.

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Sanieren Änderungen ab 17. April 2018
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1 Einzelmaßnahmen (152/430)

1.2 Austausch oder Optimierung der Heizungsanlage

• Als Austausch der Heizungsanlage gilt der Einbau von Heizungstechnik auf 
Basis der Brennwert-technologie oder Nah-/Fernwärme (einschließlich der 
unmittelbar dadurch veranlassten Maßnahmen). In diesem Zusammenhang 
sind die Fachunternehmer mit der Prüfung zu beauftragen, ob die Heizflächen 
für die geplante Heizungsanlage geeignet  (z. B. überwiegender                                
Brennwertbetrieb) und ausreichend dimensioniert sind. 

• Unterbleibt eine ggf. erforderliche Anpassung oder Erneuerung, ist die 
Einzelmaßnahme "Austausch der Heizungsanlage" nicht förderfähig.

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Sanieren Änderungen ab 17. April 2018
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1 Einzelmaßnahmen (152/430)

1.2 Austausch oder Optimierung der Heizungsanlage

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Sanieren Änderungen ab 17. April 2018
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1 Einzelmaßnahmen (152/430)

1.3 Lüftungsanlagen

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Sanieren Änderungen ab 17. April 2018
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1 Einzelmaßnahmen (152/430)

1.5 Lüftungspaket

KfW Akademie / Erfurt / 31.01.2018

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Sanieren Änderungen ab 17. April 2018
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Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus

• Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfüllt die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 und 
verfügt über folgendes Plus Paket:

• Technologische Anforderungen:

• Installation einer stromerzeugenden Anlage auf Basis erneuerbarer Energien

• Installation eines stationären Batteriespeichersystems (Stromspeicher)

• Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ohne Anforderung an 
WRG)

• Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes 
Benutzerinterface in jeder Wohneinheit

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Bauen Änderungen ab 17. April 2018
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• Anforderung an den jährlich zu erzeugenden Stromertrag und die nutzbare 
Speicherkapazität:

• Mindestanforderung an den jährlich zu erzeugenden Stromertrag:
500 kWh/a je Wohneinheit zuzüglich 10 kWh/a je Quadratmeter Gebäudenutzfläche AN

• Mindestanforderung an die nutzbare Speicherkapazität:

• 500 Wh je Wohneinheit zuzüglich 10 Wh je m² Gebäudenutzfläche AN

• bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und kleinen Windkraftanlagen: 
elektrische Leistung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage beziehungsweise der 
Windkraftanlage multipliziert mit einer Stunde („einfache Stundenleistung“)

Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Bauen Änderungen ab 17. April 2018
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• Anforderung an den jährlich zu erzeugenden Stromertrag und die nutzbare 
Speicherkapazität:

• Mindestanforderung an den jährlich zu erzeugenden Stromertrag:
500 kWh/a je Wohneinheit zuzüglich 10 kWh/a je Quadratmeter Gebäudenutzfläche AN

• Mindestanforderung an die nutzbare Speicherkapazität:

• 500 Wh je Wohneinheit zuzüglich 10 Wh je m² Gebäudenutzfläche AN

• bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und kleinen Windkraftanlagen: 
elektrische Leistung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage beziehungsweise der 
Windkraftanlage multipliziert mit einer Stunde („einfache Stundenleistung“)

Bsp. Zweifamilienhaus AN = 350 m² Stromertrag

500 kWh/a je WE x 2 WE + 10 kWh/(m²·a) x 350 m² = 4.500 kWh/a

Speicherkapazität

500 Wh je WE x 2 WE + 10 Wh/m² x 350 m² = 4.500 Wh = 4,5 kWh

Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus

Technische Mindestanforderungen                  
Energieeffizient Bauen Änderungen ab 17. April 2018
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PV-Ertrag in Potsdam                                               
Ausgangslage für das KfW-Effizienzhaus PLUS
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848 kWh / (Jahr x kWPEAK)

730 kWh / (Jahr x kWPEAK)

586 kWh / (Jahr x kWPEAK)

EH plus: 4.500 kWh Jahresertrag 5,3 kWPEAK - 6,2 kWPEAK - 7,6 kWPEAK

Ausrichtung PV-Module Ab 17.4. geändert
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Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Leistungen des Energieeffizienz-Experten                               
im Projektverlauf

Projektstart

Projektabschluss

Als Grundsatz gilt:

Für einen Dritten nachvollziehbar
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Qualitätssicherung der KfW

53
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Qualitätssicherung der KfW

54



2. Februar 2018KfW-Update

Qualitätssicherung der KfW
Gebäudefragebogen SPK1
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Qualitätssicherung der KfW
Einzureichende Unterlagen SPK1

56
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Liste der förderfähigen Maßnahmen
Änderungen ab 17. April 2018

2. Februar 2018KfW-Update 58KfW Akademie / Erfurt / 31.01.2018

Liste der förderfähigen Maßnahmen
Änderungen ab 17. April 2018
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1. Leitfaden für energetische                          
Fachplanung und Baubegleitung

2. Musterbeispiel einer 
Effizienzhausdokumentation

3. Entwicklung eines KfW-Pflichtenheftes als 
Hilfestellung für den Antragstellers und 

Handwerker

Mögliche Aufgaben für 2018
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


